
Tagesordnung 
 

1. Sitzung des Kuratoriums der Anton-Heinen-Volkshochschule am 
Dienstag, 18. Mai 2010, 18.00 Uhr, 

großer Sitzungssaal, Kreishaus Heinsberg 
 
 
Öffentliche Sitzung: 
1.  Bestellung eines Schriftführers zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften 
2.  Verpflichtung von Kuratoriumsmitgliedern 
3.  Informationen über die Aufgaben des Kuratoriums der Anton-Heinen-Volkshoch-

schule des Kreises Heinsberg 
4. Änderung der Entgeltordnung für die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises 

Heinsberg 
5. Einrichtung eines Abiturkurses des zweiten Bildungsweges in Kooperation mit dem 

Abendgymnasium Viersen  
6. Beratung des Weiterbildungsprogramms 2010/2011 und Bericht über den Verlauf des 

Arbeitsjahres 2009/2010 
 
Nichtöffentliche Sitzung: 
7.  Vergabe des Auftrages zum Druck und zur Lieferung des Weiterbildungsprogramms 

2010/2011 
 



Erläuterungen 
zur Tagesordnung der Sitzung des Kuratoriums  

der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg am 18. Mai 2010 
___________________________________________________________________________ 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
Tagesordnungspunkt 1: 
 
Bestellung eines Schriftführers zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
Kuratorium 18.05.2010 
 
 
Gemäß § 25 i. V. m. § 27 der Geschäftsordnung für den Kreistag des Kreises Heinsberg ist 
die Niederschrift der Ausschüsse – und damit auch des VHS-Kuratoriums – vom Ausschuss-
vorsitzenden und einem zu bestellenden Schriftführer zu unterzeichnen. 
Dem Kuratorium wird vorgeschlagen, wie bisher den Leiter des Amtes für Schule, Kultur und 
Weiterbildung und Volkshochschulleiter Dahlmanns bzw. bei dessen Verhinderung die stell-
vertretende VHS-Leiterin Dr. Louis-Nouvertné als Schriftführer bzw. stellv. Schriftführerin 
zu bestellen. 



 
Erläuterungen 

zur Tagesordnung der Sitzung des Kuratoriums  
der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg am 18. Mai 2010 

___________________________________________________________________________ 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
Tagesordnungspunkt 2: 
 
Verpflichtung von Kuratoriumsmitgliedern 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
Kuratorium 18.05.2010 
 
 
Die Kuratoriumsmitglieder, die bislang noch nicht verpflichtet wurden, sind durch die Vorsit-
zende zu Beginn der Sitzung zu verpflichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Erläuterungen 

zur Tagesordnung der Sitzung des Kuratoriums  
der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg am 18. Mai 2010 

___________________________________________________________________________ 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
Tagesordnungspunkt 3: 
 

Informationen über die Aufgaben des Kuratoriums der Anton-Heinen-Volkshochschule 
des Kreises Heinsberg 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
Kuratorium 18.05.2010 
 
 
Der Volkshochschulleiter wird über die wesentlichen Aufgaben des Kuratoriums der Anton-
Heinen-Volkshochschule informieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Erläuterungen 

zur Tagesordnung der Sitzung des Kuratoriums  
der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg am 18. Mai 2010 

___________________________________________________________________________ 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
Tagesordnungspunkt 4: 
 
Änderung der Entgeltordnung für die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises 
Heinsberg 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
Kuratorium 18.05.2010 
Kreisausschuss 22.06.2010 
Kreistag 29.06.2010 
 
 
Die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg erhebt für die von ihr durchge-
führten Weiterbildungsmaßnahmen von den Teilnehmenden in der Regel ein Entgelt. Die 
Höhe des Regelentgeltes wird in der vom Kreistag beschlossenen Entgeltordnung für die An-
ton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg festgelegt. Mit Blick auf die angespannte 
Finanzsituation des Kreises und der Städte/Gemeinden, die seit 2003 vom Land NRW vorge-
nommenen mehrfachen Kürzungen der Landeszuwendungen an die Volkshochschulen sowie 
das im Vergleich insgesamt niedrige Niveau des von der hiesigen Volkshochschule erhobenen 
Entgeltes beabsichtigt die Verwaltung, eine Entgeltanpassung vorzunehmen. Diese sollte ab 
dem Arbeitsjahr 2011/2012 – also dem übernächsten Arbeitsjahr – wirken. Wegen der not-
wendigen Planungssicherheit für das Weiterbildungsprogramm 2011/2012 sowie für das 
Haushaltsjahr 2011 ist eine Entscheidung bereits jetzt notwendig. 
 
Die Entgelte der Volkshochschule des Kreises Heinsberg haben sich in den letzten Jahren wie 
folgt entwickelt: 
 

seit 2001/2002 1,28 €  (2,50 DM) 

seit 2002/2003 1,30 € 

seit 2004/2005 1,40 € 

seit 2006/2007 1,50 € 

seit 2009/2010 1,60 € 

 
Es erscheint der Verwaltung sinnvoll und notwendig, das Regelentgelt ab 2011/2012 moderat 
um 0,10 € anzuheben. Die Volkshochschule des Kreises Heinsberg wird auch nach der Erhö-
hung im Vergleich zu anderen Volkshochschulen der Region (s. Anlage 1) und des Landes 
kundenfreundliche Entgelte erheben. Auf der Basis der derzeitigen Belegungszahlen und Pro-
grammstruktur wird von Gesamtmehreinnahmen für den Schulträger von ca. 20.000,00 - 
25.000,00 € pro Jahr ausgegangen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Kreisausschuss und Kreistag zu empfehlen, die Entgeltord-
nung für die Anton-Heinen-Volkshochschule mit Wirkung ab Arbeitsjahr 2011/2012 wie folgt 
zu ändern (Änderungen sind durch Unterstreichung kenntlich gemacht.): 
 

 
„2.1 Für Kurse und Arbeitsgemeinschaften beträgt das Entgelt 1,70 € je Unter-

richtsstunde (Regelentgelt), soweit im Folgenden nichts anderes gesagt ist. 
 
… 
 
4. Inkrafttreten 

Diese Entgeltordnung tritt mit Beginn des Arbeitsjahres 2011/2012 in 
Kraft.“ 

 



Erläuterungen 
zur Tagesordnung der Sitzung des Kuratoriums  

der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg am 18. Mai 2010 
___________________________________________________________________________ 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
Tagesordnungspunkt 5: 
 
Einrichtung eines Abiturkurses des zweiten Bildungsweges in Kooperation mit dem  
Abendgymnasium Viersen 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
Kuratorium 18.05.2010 
Kreisausschuss 22.06.2010 
 
 
Im Kreis Heinsberg bestehen im Gegensatz zur StädteRegion Aachen und zum Kreis Viersen 
keine Abendrealschule und kein Abendgymnasium. Während das Erlangen der Fachober-
schulreife (mittlere Reife) auf dem zweiten Bildungsweg durch die Abendkurse der Volks-
hochschule des Kreises Heinsberg sichergestellt wird, müssen Nachfragende nach der Mög-
lichkeit, die allgemeine Hochschulreife (Abitur) auf dem zweiten Bildungsweg zu erreichen, 
nach Aachen bzw. Viersen verwiesen werden. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln 
kann die Volkshochschule des Kreises Heinsberg Vorbereitungskurse zur Erlangung der all-
gemeinen Hochschulreife durchführen, wobei die Teilnehmer an diesen Maßnahmen – im 
Gegensatz zu den Kursen bis zur Fachoberschulreife – eine externe Prüfung, also eine Prü-
fung, die nicht durch die Volkshochschule abgenommen wird, ablegen müssen. Ein erhebli-
cher Nachteil dieser Kurse ist allerdings, dass für sie keine Landesförderung an die Volks-
hochschulen gezahlt wird, weswegen nach Kenntnis der Verwaltung im gesamten Land Nord-
rhein-Westfalen kein Abiturkurs in eigener Trägerschaft und Verantwortung durch Volks-
hochschulen durchgeführt wird. Die Volkshochschule des Kreises Heinsberg hat daher vor 
einiger Zeit Gespräche mit dem Abendgymnasium und der Schulverwaltung des Kreises Vier-
sen mit dem Ziel aufgenommen, Kurse zur Erreichung der allgemeinen Hochschulreife in 
Kooperation mit dem Abendgymnasium des Kreises Viersen anzubieten und durchzuführen. 
Seitens der Vertreter des Kreises Viersen wurde ein großes Interesse an einer Zusammenar-
beit signalisiert, allerdings deutlich gemacht, dass aufgrund von personellen und finanziellen 
Kapazitäten das Abendgymnasium keine Zweigstelle im Kreis Heinsberg einrichten kann. Es 
wurde aufgrund dieser Rahmenbedingungen vereinbart – vorbehaltlich der entsprechenden 
Beschlussfassungen in den politischen Gremien –, ab Februar 2011 einen Lehrgang des zwei-
ten Bildungsweges bei der Volkshochschule des Kreises Heinsberg einzurichten, der zunächst 
zur Fachoberschulreife führt und dann unmittelbar am Abendgymnasium des Kreises Viersen 
fortgeführt wird. Hierbei entstehen im Gegensatz zur üblichen Praxis keinerlei Wartezeiten, 
auch wird eine zusätzliche Aufnahmeprüfung entbehrlich. Um den Fahrtaufwand für Schüler 
und Schülerinnen aus dem Kreis Heinsberg zum Abendgymnasium des Kreises Viersen,         
welches sich in Viersen-Dülken befindet, zu minimieren, wird für diese Teilnehmer/innen der 
Kurs „Abitur online“ angeboten, bei dem eine Anwesenheit vor Ort lediglich an zwei Termi-
nen in der Woche notwendig ist. Die VHS beabsichtigt, den Kurs als Einheit, nämlich als 
Abitur- bzw. Fachhochschulreifekurs in Kooperation mit dem Abendgymnasium des Kreises 
Viersen zu konzipieren und bei entsprechender Nachfrage durchzuführen.  
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Die Landräte des Kreises Heinsberg und Kreises Viersen haben erklärt, nach den notwendi-
gen Beschlussfassungen hierüber eine Vereinbarung abschließen zu wollen. 
 
Der Abiturkurs der Volkshochschule des Kreises Heinsberg wird bis zur Fachoberschulreife 
1.080 Unterrichtsstunden umfassen und ca. zwei Jahre dauern. Die hierfür entstehenden Kos-
ten für den Kreis Heinsberg belaufen sich auf ca. 30.000,00 €. Da die Volkshochschule des 
Kreises Heinsberg hierfür einen ohnehin geplanten Fachoberschulreifekurs nicht stattfinden 
lassen wird, entstehen für den Schulträger im Ergebnis keine zusätzlichen Kosten. Der Weg-
fall des Kurses zur Erlangung der Fachoberschulreife ist für Interessenten aus dem Kreis 
Heinsberg unschädlich, da es ihnen unbenommen ist, aus dem Abiturkurs nach Erlangung der 
Fachoberschulreife auszusteigen. Nach Einstieg in das Abendgymnasium wird es in der Regel 
dann noch 18 Monate bis zur Fachhochschulreife und ein weiteres Jahr bis zur Erlangung des 
Abiturs dauern. Für besonders leistungsstarke Schüler/innen kann unter bestimmten Voraus-
setzungen die Lehrgangszeit verkürzt werden. Voraussetzung für die Erlangung des Abiturs 
ist u. a. der Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer Erwerbstätigkeit 
von mindestens zwei Jahren. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg empfiehlt dem 
Kreisausschuss, die Volkshochschule zu beauftragen, in Kooperation mit dem Abendgymna-
sium Viersen einen Abiturkurs des zweiten Bildungsweges zur Erlangung der allgemeinen 
Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife anzubieten. 
 



Erläuterungen 
zur Tagesordnung der Sitzung des Kuratoriums  

der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg am 18. Mai 2010 
___________________________________________________________________________ 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
Tagesordnungspunkt 6: 
 

Beratung des Weiterbildungsprogramms 2010/2011 und Bericht über den Verlauf des 
Arbeitsjahres 2009/2010 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
Kuratorium 18.05.2010 
 
 
Als Anlage 2 ist der Entwurf des Weiterbildungsprogramms 2010/2011 beigefügt. Hierzu und 
über den Verlauf des Arbeitsjahres 2009/2010 (statistische Auswertung: Anlage 3) wird der 
Volkshochschulleiter berichten. 
 
Der Entwurf des Programms 2010/2011 (Arbeitsplan) wird dem Kuratorium gemäß § 5         
Abs. 3 der Satzung für die Volkshochschule des Kreises Heinsberg zur Beratung vorgelegt. 
 



  Anlage 1 

 
Stand: 02/2010 

 
 

       Vergleich der durchschnittlichen Entgelte von Volkshochschulen aus der Region 
 
 

 
 
 
Anmerkung: 
Die Entgelte variieren bei einzelnen Volkshochschulen je nach Fachbereichen und Kursinhalten z. T. 
erheblich; die hier aufgeführten Beträge sind daher Durchschnittswerte. Bei mehreren Volkshochschulen 
sind für 2010/2011 bzw. 2011/2012 weitere Erhöhungen geplant. 

 
VHS 

Regelentgelte 
(Kurse außer Sprachen 

und EDV) 
€/UStd. 

 
Sprachen 
€/UStd. 

 
EDV 

€/UStd. 

 
Kreis Heinsberg 
 

 
1,60 

 
1,60 

 
2,45 

 
Stadt Aachen 
 

 
3,57 

 
3,50 

 
4,00 

 
Nordkreis Aachen 
 

 
2,20 

 
2,00 

 
2,40 

 
Kreis Düren 
 

 
1,65 

 
1,75 

 
2,25 

+ Hardwarepauschale 

 
Stadt Eschweiler 
 

 
2,93 

 
2,21 

 

 
3,95 

 
Stadt Jülich 
 

 
2,59 

 
2,37 

 
3,02 

 
Stadt Mönchengladbach 
 

 
2,08 

 
2,08 

 
3,60 

 
Stadt Stolberg 
 

 
2,45 

 
2,30 

 
2,60 

 
Kreis Viersen 
 

 
2,20 

 
2,20 

 
2,40 




